
16 Wilhelm Levison †,

telalterlichen Denken, zumal sie ein höchst gewichtiges historisches Pro­
blem betrifft: das Verhältnis von Staat und Kirche, der beiden Ge­
walten, „die vornehmlich die Welt regieren“ — nach des Papstes Ge­
lasius klassischer Formel aus dem Ende des 5. Jh.s 4). Die zwei Schwer­
ter, die duo gladii des Mittelalters, sind das materielle oder weltliche 
und das geistliche Schwert. Diese Ausdrücke dienten einstens und dienen 
in gewissem Grade heute noch dazu, die Geltung und Macht der Kirche 
und des Staates in ihrer Gesamtheit, in ihrem Wesen zu kennzeichnen, 
insbesondere ihre beiderseitige Befehls- und Strafgewalt als Recht oder 
Anspruch. Die Zweischwerterlehre gehört zu den Begriffen der politi­
schen Theologie, die dem Staate sowohl wie der Kirche einen göttlichen 
Ursprung zuschrieb: beide galten als Einheiten, die, zumindest in der 
Theorie, die gesamte Menschheit umfaßten, gipfelnd in Papst und Kai­
ser als dem geistlichen und dem weltlichen Universalherrscher.

Das Mittelalter hatte einen lebhaften Sinn für Analogien und kannte 
noch andere Vergleiche für Kirche und Staat: sie ähneln den beiden 
Augen 5) oder den beiden Händen 6) des Menschen, den beiden Cheru­
bim auf der Bundeslade 7) und den beiden Säulen des Tempels von Je­
rusalem 8); sie werden verglichen mit Gold und Blei 9), mit Sonne und 
Mond 10), mit Leib und Seele 11). Diese letzten Vergleiche deuten schon 
eine unterschiedliche Bewertung von geistlicher und weltlicher Gewalt
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